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Benutzerordnung Bibliothek Lungern 
 
Durch Einwohnergemeinderat Lungern am 04.11.2022 genehmigt. 

 

Grundsatz 

Die Bibliothek Lungern ist eine öffentliche Bibliothek und steht allen Interessierten zur Benut-
zung offen. Während der Unterrichtszeit steht sie der Schule als Medien-, Lese- und Arbeits-
raum zur Verfügung. 
 
Bibliotheksbenutzende anerkennen die Benutzerordnung. Bei Zuwiderhandlung kann das 
Nutzungsrecht entzogen werden. 

 
 

Ausleihe und Reservation 

Medien werden gegen Vorzeigen des Benutzerausweises ausgeliehen. 
 
Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen pro Medium. Die Frist ist, falls die Medien nicht reser-
viert sind, um weitere vier Wochen verlängerbar. Während der Schulferien werden keine 
Mahnungen verschickt, deswegen verlängert sich die Ausleihe automatisch jeweils bis zum 
Dienstag der zweiten Schulwoche. 
 
Die ausleihbare Menge der Medien ist auf 6 Stück beschränkt. In Ausnahmefällen, z. B. für 
Projekte oder vor den Ferien, kann davon abgewichen werden. Das Bibliothekspersonal be-
hält sich das Recht vor, die Menge einzuschränken und die Kundschaft auf Altersbeschrän-
kungen hinzuweisen. 
 
Ist ein gewünschtes Medium bereits ausgeliehen, kann es über den Online-Katalog oder an 
der Ausleihtheke reserviert werden. Bibliotheksbenutzenden wird umgehend eine Nachricht 
geschickt, wenn der Titel verfügbar ist. 
 
Innerhalb einer Woche müssen reservierte Medien abgeholt werden (Ausnahme: Während 
der Schulferien halten wir Reservationen bis zum ersten Dienstag mit regulärem Schulbe-
trieb zurück). 

 
 

Gebühren und Mahnwesen 

Benutzungsgebühren 

Für Kinder und Jugendliche in der obligatorischen Schulzeit ist die Ausleihe in der Bibliothek, 
die Onleihe1 und der Bezug des ersten Benutzerausweises gratis. 
 
Schulexterne Bibliotheksbenutzende bezahlen für den Ausweis CHF 5.00. Die Jahresgebühr 
beträgt CHF 10.00. 
 
Ein Ersatzausweis kostet CHF 5.00 (für alle Bibliotheksbenutzenden). 

 

 
1 Die Onleihe ist in Planung und steht aktuell noch nicht zur Verfügung. 
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Mahnungen 

Rückgaben und Verlängerungen müssen am Endtag der Ausleihfrist bis zum Ende der Öff-
nungszeit erfolgt sein. Der Mahnlauf erfolgt als Abschluss des Ausleihfensters.  
 
Nach Ablauf der Ausleihfrist werden nicht verlängerte Medien im Abstand von jeweils einer 
Woche zurückgerufen. Die Mahngebühr beträgt für  
 
 schulexterne Benutzende Schülerinnen/Schüler Lungern 
1. Mahnung  CHF     2.00  CHF     0.00 
2. Mahnung  CHF     5.00  CHF     5.00 
3. Mahnung  CHF   10.00  CHF   10.00 
 
Mit der 3. Mahnung setzt eine Ausleihsperre bis zur Rückgabe der ausgeliehenen Medien 
sowie der Begleichung der Mahngebühr ein.  
 
Bei schulexternen Bibliotheksbenutzenden werden die Mahnungen per E-Mail versandt.  
Falls dies nicht gewünscht ist, muss eine Mitteilung beim Bibliothekspersonal gemacht wer-
den. Bei Mahnungen per Postversand werden pro Mahnung CHF 1.50 für Porto und Papier 
zusätzlich verrechnet. 
 
Adressänderungen (inkl. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) sind dem Bibliothekspersonal 
zu melden. Mahnungen, welche die Bibliotheksbenutzenden aufgrund unkorrekter Adressen 
nicht erreichen, gelten als zugestellt. Daraus fällige Gebühren müssen entrichtet werden. 
 
 

Umgang mit Medien, Beschädigungen und Verluste 

Ausgeliehene Medien müssen sorgfältig behandelt werden. Persönliche Anmerkungen und 
Markierungen sind nicht gestattet. 
 
Bibliotheksbenutzende haften für die ausgeliehenen Medien. Bei Verlust oder Beschädigung 
wird neben den Kosten für Reparatur oder Ersatz zum Neuwert auch der Bearbeitungsauf-
wand in Rechnung gestellt. Beschädigte Medien müssen dem Bibliothekspersonal gemeldet 
werden. Eine Selbstreparatur ist nicht erlaubt. 

 
 

Aufenthalt in den Bibliotheksräumen 

Die Bibliothek ist ein Arbeitsraum, der auch als Treffpunkt dienen darf. Das Bibliotheksperso-
nal reagiert bei zu grosser Lautstärke.  
 
Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht erlaubt. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliothek Lungern, 31.10.2022 


